
                                                                                                                   

BEZIRKSAUSSCHUSS DES 19. STADTBEZIRKES
DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln

Vorsitzender: Dr. Ludwig Weidinger

Protokoll der Sitzung des BA 19 vom 13.04.2021

Sitzungsort:  Bürgersaal, Stadtteilzentrum Fürstenried Ost, Züricher Str. 35
                                
Beginn:                       19:00 Uhr          
Ende:                         21:25 Uhr                                                                                       
            
Der Sitzungsleiter, Herr Dr. Weidinger, eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 

Stimmberechtigte Mitglieder: 34

0 Bürgerinnen und Bürger haben das Wort                                                                                  

1 Formalia

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
Die Ladung ist ordnungsgemäß erfolgt. Zum Zeitpunkt der Feststellung der Beschlussfähigkeit 
sind 34 Mitglieder anwesend.

2. Festlegung der endgültigen Tagesordnung
Die Tagesordnung wird in folgenden Punkten geändert bzw. ergänzt:

Mobilität 
5.6 (A) Verkehrsrechtliche Anordnung: Öffnung Leo-Graetz-Str. für gegenläufigen Radverkehr

Nichtöffentliche TOPs
10.5 (U) Grundstücksgeschäft: Forstenried

Der Tagesordnungspunkt 5.5 wird vorgezogen und nach dem Tagesordnungspunkt 2 
Allgemeines behandelt.

Die Tagesordnungspunkte werden in der Reihenfolge 0-1-2-6-7-8-3-4-5-9 behandelt.
Mit diesen Änderungen wird die Tagesordnung einstimmig beschlossen.



                                                                                                                   

3. Sammelbeschluss
Die Tagesordnungspunkte 
Allgemeines: 
Budget: 3.3-3.6
Umwelt: 4.2, 4.3
Mobilität: 5.4, 5.6
Bau und Planung: 6.2.1-6.2.10
Soziales, Bildung und Sport: 
Kultur:  8.2, 8.3
Nichtöffentliche TOPs: 10.2-10.5
werden gemäß vorliegender Beschlussempfehlungen des Vorsitzenden/der Unterausschüsse 
einstimmig beschlossen.

4. Genehmigung der Protokolle vom 09.03.2021
Die Protokolle werden einstimmig genehmigt.

2 Allgemeines

1. Termine

• die ONLINE-Informationsveranstaltung des Mobilitätsreferats zum Thema Parklets 2021
am 24.03.2021. Für den BA 19 haben teilgenommen: Frau Holtz und Herr Wirthl.

• die Einladung zum Lenkungsgruppen-Treffen des Regionalmanagements München 
Südwest e.V. am 29.04.2021 von 09:30 bis 11:00 Uhr. Für den BA 19 nehmen teil: 

            Frau Holtz, Herr Kollatz und Herr Wirthl.            

• die Einladung des Referats für Stadtplanung und Bauordnung zum Regionalgespräch 
2021 (Webex-Meeting) am 29.04.2021 um 17:00 Uhr. Für den BA 19 nehmen teil:
Frau Mirlach, Frau Prechtel und Herr Aichwalder.

2. Informationen

• der BA-Antrag Nr. 20-26 / B 01528 „Virtuelle Sitzungen für alle Kommunalparlamente in 
Bayern ermöglichen“ wurde im Rahmen der Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02798 
„Gesetzesentwurf der Fraktionen der Freien Wähler und der CSU im Bayerischen 
Landtag zur Änderung der Gemeindeordnung u.a. zur Bewältigung der Corona-
Pandemie vom 03.02.2021“ vom Stadtrat behandelt und erledigt. Das Direktorium wartet
hierzu im Moment noch auf Vollzugshinweise aus dem Innenministerium zur rechtlichen 
Handhabung einer Hybridsitzung. Parallel dazu entwickelt das IT-Referat eine 
technische Lösung. Aber erst wenn beide Punkte vollständig abgeklärt und entwickelt 
sind, werden die Geschäftsordnungen von Stadtrat und Bezirksausschüssen 
entsprechend angepasst - und erst dann sind Hybridsitzungen zulässig. 

• das Informationsschreiben des Direktoriums zum Thema Hybrid-Sitzungen: Der Stadtrat
hat die Verwaltung beauftragt die technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu 
prüfen.

3 Unterausschuss Budget                                                                          
(Vortrag: UA-Vorsitzender Dr. Peter Sopp)

1. Antwortschreiben, Unterrichtungen, Berichte



                                                                                                                   

2. (A) Evaluierung des Stadtbezirksbudgets für die Jahre 2018 - 2020;
      Erfahrungen der Bezirksausschüsse
Es liegt eine Stellungnahme des Unterausschusses vor. Die Erfahrungen mit dem 
Stadtbezirksbudget sind aus Sicht des Bezirksausschuss 19 weitgehend positiv. Für einige 
Punkte werden aber Verbesserungen vorgeschlagen. Die Stellungnahme wird einstimmig 
beschlossen. 

3. (E) Verein zur Förderung der Grundschule an der Samberger Straße e.V.:
      MFM-Workshop; Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02989
Beantragte Summe: 780,00 €
Der Antrag wurde vom Antragsteller als erledigt zurückgezogen. Der BA begrüßt die 
Übernahme der Förderung durch das RBS.

4. (A) Änderung Kostenverteilung Zuwendungsbetrag: Circus Galliano;
      Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17794
Frau Reim erklärt ihre Befangenheit und nimmt an Beratung und Abstimmung nicht teil.
Der Circus Galliano beantragt, dass bisher im Antrag nicht berücksichtigte Kosten für  
Umbaumaßnahmen und ergänzende Waschbecken abgerechnet werden können. Da die 
Umwidmung der Mittel kostenneutral erfolgen kann und diese Kosten corona-bedingt waren, 
sieht der BA den Änderungsantrag als begründet an und stimmt der Änderung einstimmig zu.

5. (A) Änderung Kostenverteilung Zuwendungsbetrag und Verlängerung 
      Bewilligungszeitraum: Caritas München-Süd; Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01643
Caritas München Süd hat eine Umschichtung der beantragten Mittel beantragt: Bisher im 
Antrag nicht enthalten sind die Mittel für die Entwicklung einer App, die durch Einsparungen bei 
Honorarkosten und bei dem Audioguide ausgeglichen werden. Dies ist angesichts der 
Schwierigkeit, aktuell Veranstaltungen mit Personen aus mehreren Haushalten durchzuführen 
sinnvoll. Der BA sieht diese Umschichtung daher als gut begründet an und stimmt der 
beantragten Änderung, sowie der Verlängerung des Bewilligungszeitraums, einstimmig zu.

6. (A) Mehrjahresinvestitionsprogramm (MIP) - Fortschreibung für die Jahre 2021 bis 2025
Es liegen keine Vorschläge für Änderungen oder Ergänzungen vor. Der BA nimmt die Vorlage 
einstimmig zur Kenntnis. 

4 Unterausschuss Umwelt
(Vortrag: UA-Vorsitzende Dr. Inga Meincke)

1. Antwortschreiben, Unterrichtungen, Berichte

• die Information des Baureferats/Gartenbau über die genehmigte Fällung von 2 Linden 
im Bereich der zu errichtenden Fahrradabstellanlage Fürstenried West.

• das Baureferat/Gartenbau wird nach Absprache mit Frau Dr. Meincke, Herrn Wirthl und 
Herrn Weidinger im Bereich der nördlichen Garatshausener Str. Baumbügel oder 
Findlinge zum Schutz des Wurzelwerks von Bäumen vor parkenden Autos setzen.

2. (A) Baumschutzliste
Die vorliegende Baumschutzliste wird einstimmig beschlossen. Zu Entscheidungen über 
laufende Anträge zu Baumfällungen werden die Baumschutzbeauftragten einstimmig 
ermächtigt. 



                                                                                                                   

3. (Antrag) Diskriminierung von Fußgängern in Wertstoffhöfen
Der Antrag wurde in der Sitzung am 09.02.2021 und am 09.03.2021 vertagt. Der Vorsitzende 
hat in Absprache mit dem Antragsteller und der UA-Vorsitzenden eine Anfrage an den 
Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) formuliert. Die Antwort auf diese Anfrage liegt dem BA 
mittlerweile vor. Der Antrag hat sich mit dieser Antwort erledigt und wird vom Antragsteller 
zurückgezogen.

4. (A) Neue Baumstandorte im öffentlichen Raum
Das Baureferat, Abteilung Gartenbau, bittet alle Bezirksausschüsse mögliche Standorte für 
weitere Baumpflanzungen im öffentlichen Raum zu benennen. Seitens der Bürgerschaft und 
des Landesbunds für Vogelschutz e.V. (LBV) sind mehrere Vorschläge eingegangen. Der 
Bezirksausschuss 19 leitet alle Vorschläge ohne Prüfung auf Realisierungsmöglichkeiten an 
das Baureferat weiter.

5. (Antrag) Bestandserhaltungsmaßnahmen für das geschützte Siemenswäldchen
Der Antrag fordert eine Information städtischer Stellen über den schlechten Zustand des 
Siemenswäldchens. Das für den größeren im städtischen Besitz befindliche Teilstück 
zuständige Baureferat hat dem Bezirksausschuss mitgeteilt, dass das Siemenswäldchen 
naturnah unterhalten wird und bewusst Totholz für artenreiche Lebensräume belassen wird. Der
Antrag wird einstimmig abgelehnt.

5 Unterausschuss Mobilität
(Vortrag: UA-Vorsitzender Reinhold Wirthl)                                                                                     

1. Antwortschreiben, Unterrichtungen, Berichte

1.1 Das Antwortschreiben des Mobilitätsreferats zum BA-Antrag Nr. 20-26 / B 01532 
„Graubündener Straße; Einrichtung eines LKW-Parkverbots“: Der Antrag eines durchgehenden 
LKW-Parkverbots wird abgelehnt. Begründet wird dies damit, dass an allen Gefahrenstellen 
bereits ein LKW-Parkverbot besteht.

1.2 Das Antwortschreiben des Mobilitätsreferats zum BA-Antrag Nr. 20-26 / B 01258 „Tempolimit 
auf der A95“: Dem Antrag kann nicht entsprochen werden. Der rechtliche Rahmen wurde 
weitestgehend ausgereizt und eine Ausdehnung außerhalb des Stadtgebietes bzw. eine 
Änderung der festgelegten Geschwindigkeitsregelung lässt sich nach der Straßenverkehrs-
Ordnung rechtlich nicht begründen.

2. (A) Verkehrsrechtliche Anordnung: Aufhebung Radwegebenutzungspflicht Passauerstr.
Die Passauerstraße ist eine stark befahrene Strecke. Busse und LKWs befahren die schmale 
Straße und es ergeben sich gefährliche Stellen. Nach kurzer, kontroverser Diskussion und einer
mündlichen Stellungnahme der Polizei zur Thematik, wird die Aufhebung der 
Radwegebenutzungspflicht mehrheitlich abgelehnt.

3. (A) Verkehrsrechtliche Anordnung: Aufhebung Radwegebenutzungspflicht Pognerstraße
In der Pognerstraße entsprechen die Radwege überwiegend den gesetzlichen 
Mindestanforderungen. Der Bezirksausschuss lehnt die Aufhebung der 
Radwegebenutzungspflicht mehrheitlich ab.

4. (Antrag) Erweiterung Parklizenzgebiet Thalkirchen
Der Antrag fordert die Ausweitung des Parklizenzgebietes auf weitere Straßen in Thalkirchen. 
Der Parkdruck in den wenigen Bereichen von Thalkirchen, die nicht zum Parklizenzgebiet 
gehören, hat enorm zugenommen. Dem Bezirksausschuss liegen zahlreiche 
Bürgerbeschwerden vor. Der Antrag wird einstimmig beschlossen.



                                                                                                                   

5. (Antrag) Thalkirchen fußgängerfreundlicher machen
Der Antrag fordert die Einrichtung von zwei Fußgängerüberwegen. Eine Fußgängerüberweg in 
der Pognerstr. auf Höhe Zennerstr. ist bereits mehrfach abgelehnt worden. Ein 
Fußgängerüberweg in der Schäftlarnstr. auf Höhe Matthias-Mayer-Str. wird im Rahmen eines 
Vororttermins behandelt. Nach längerer, kontroverser Diskussion und einer mündlichen 
Stellungnahme der Polizei zur Thematik wird der Fußgängerüberweg in der Pognerstr. 
mehrheitlich abgelehnt.                                                                         

6. (A) Verkehrsrechtliche Anordnung: Öffnung Leo-Graetz-Straße für gegenläufigen 
      Radverkehr
Der verkehrsrechtlichen Anordnung wird einstimmig zugestimmt.

6 Unterausschuss Bau und Planung
(Vortrag: UA-Vorsitzender Alexander Aichwalder)

1. Antwortschreiben, Unterrichtungen, Berichte 

2. (A) Bauvorhaben lt. Liste

2.1 Helfenriederstraße 12
Beantragt ist eine auf zwei Jahre befristete Nutzungsänderung eines Betonwerks zu einem 
Kultur- und Veranstaltungszentrum.
Der BA 19 stimmt der Zwischennutzung zu. Wir gehen davon aus, dass während der 
Betriebszeiten genügend Stellplätze für Kfz und Fahrräder auf dem Grundstück oder den 
anschließenden privaten Flächen nachgewiesen werden können und die 
Fledermauspopulationen artenschutzrechtlich gesichert werden. Der Beschluss erfolgt 
einstimmig.

2.2 Boschetsrieder Straße 41
Beantragt ist der Umbau und die Nutzungsänderung Bürogebäude zu Studentenwohnheim. Der
BA wird auch zum Baumschutz angehört. 
Es wird keine Stellungnahme zum Umbau und zur Nutzungsänderung abgegeben. Dem 
Baumschutz ist mit entsprechenden Ersatzpflanzungen Rechnung zu tragen. Der 
Bezirksausschuss erinnert in diesem Zusammenhang auch an seinen einstimmigen Beschluss 
vom 12.03.2019, das angrenzende Flurstück 306/3 der Eigentümerin Landeshauptstadt 
München als Radwegverbindung zwischen Obersendling und Sendling auszubauen. Das hier 
beantragte Bauprojekt ist so zu gestalten, dass die Option auf diesen Radweg bestehen bleibt. 
Der Beschluss erfolgt einstimmig.

2.3 Baierbrunner Straße 61
Beantragt wird hier im Rahmen der Schulbauoffensive der Landeshauptstadt München die 
Ertüchtigung des bestehenden Schulpavillons (Grundschule). 
Die Ertüchtigung wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Pavillonbau ist längerfristig 
durch ein dauerhaftes Schulgebäude zu ersetzen. Der Beschluss erfolgt einstimmig.

2.4 Am Vogelherd 24
Beantragt sind die Neubauten dreier Stadthäuser sowie eines Carports und eines
Doppelcarports. 
Es werden keine Stellungnahmen zu den drei Einzelbauvorhaben abgegeben. Der Beschluss 
erfolgt einstimmig.



                                                                                                                   

2.5 Forstenrieder Allee 9 (T)
Beantragt sind Tekturen zur Errichtung von 6 ET-Wohnungen nebst Untergeschoss mit 7 
Stellplätzen in der Kreuzhofstr. 16 und 10 ET-Wohnungen nebst 10 Parteienkellern über der 
Ein- und Ausfahrtsrampe der Forstenrieder Allee 9. 
Gemäß seiner Beschlusslage vom 09.02.2021 lehnt der Bezirksausschuss das Bauvorhaben 
weiterhin ab. Der Beschluss erfolgt einstimmig.

2.6 Isnystraße 5 (VB)
Beantragt sind der Abbruch des Bestandsgebäudes und der Neubau eines
Wohngebäudes mit 14 Wohneinheiten und Tiefgarage.
Der BA lehnt die beantragten Überschreitungen der Baugrenzen im gültigen Bebauungsplan ab.
Die Tiefgarage ist so zu situieren, dass keine unter der Baumschutzverordnung stehenden 
Bäume gefällt werden müssen. Der Beschluss erfolgt einstimmig.

2.7 Seeshaupter Straße 4 (VB)
Beantragt ist der Neubau zweier Einfamilienhäuser mit Garagen und Stellplatz; hier nun konkret
Haus B. 
Es wird keine Stellungnahme zum Bauvorhaben abgegeben. Der Beschluss erfolgt einstimmig.

2.8 Machtlfinger Straße 1
Beantragt ist der Neubau eines Büro- und Gewerbegebäudes mit Tiefgarage.
Der Bezirksausschuss fordert die städtischen Behörden auf, dass der Bauantrag bis zum durch 
den Stadtrat der Landeshauptstadt München zu erfolgenden Billigungsbeschluss für den 
Bebauungsplan 2139 Machtlfinger Str. zurückgestellt und entsprechend den Ergebnissen 
behandelt wird. Der Beschluss erfolgt einstimmig.

2.9 Waterloostraße 63 (T)
Beantragt sind Tekturen zum Neubau eines Dachgeschosses mit zwei Wohnungen, Errichtung 
neuer Balkonanlagen und einer Doppelgarage sowie energetischer Sanierung.
Der BA 19 verweist erneut auf seine Stellungnahme vom 26.05.2020 und lehnt weiterhin alle 
Dachgeschosserhöhungen ab, die ein zusätzliches Vollgeschoss zum Ziel haben, da dies zu 
einem negativen Präzedenzfall in der Umgebung führen würde. Der Beschluss erfolgt 
einstimmig.

2.10 Aidenbachstraße 127 (T)
Beantragt sind die Erweiterung einer genehmigten Tiefgarage, Grundrissveränderung und 
Anbau des genehmigten Untergeschosses, barrierefreie Grundrissanpassung zweier 
Wohnungen im 1.+2. Obergeschoss, die Erweiterung des Dachgeschosses im genehmigten 
Gebäude sowie der Neubau zweier Stadthäuser und eines Gartenhauses.
Der Bezirksausschuss erhebt keine Einwände gegen die beantragten Aufstockungen
im Norden und Süden des genehmigten Baukörpers, sowie den Grundrissanpassungen. 
Allerdings fordert das Gremium den Antragsteller auf, im Gegenzug den Bau eines 
Gartenhauses im hinteren Grundstücksbereich zu unterlassen. Hier müsste für einen nur 
erdgeschossigen Bau mit folglich sehr geringen Nutzungsmöglichkeiten viele erhaltenswerte 
Bäume gefällt werden. Ein solcher Eingriff in den Baumbestand ist nicht akzeptabel. Der 
Beschluss erfolgt einstimmig.



                                                                                                                   

3. (A) Beschlussentwurf: Änderung Flächennutzungsplan mit integrierter 
      Landschaftsplanung für den Bereich III/28 und Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 
      1930d - Campus Süd
Der in der Sitzung am 09.03.2021 vorgestellte Zeitplan ist eingehalten worden. Die Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen, CSU, SPD und FW/ÖDP haben Stellungnahmen erarbeitet. In einer 
Webkonferenz am 08.04.2021 von 19:30 bis 22:00 Uhr, an der 29 BA-Mitglieder teilgenommen 
haben, wurde aus diesen vier Stellungnahmen eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet. 
Diese enthält viele Punkte über die Konsens besteht. Für strittige Punkte wurden 
abschnittsweise abstimmbare alternative Formulierungen erstellt. 
Der Vorsitzende schlägt folgendes Verfahren vor: Zunächst werden die strittigen Punkte 
diskutiert und abgestimmt, beginnend mit dem Punkt Bürgerbeteiligung. Die strittigen Punkte 
der Zusammenfassung werden danach abgestimmt. Zuletzt wird über die gesamte 
Stellungnahme abgestimmt und damit werden auch die Konsenspunkte mit beschlossen. Der 
BA stimmt diesem Vorgehen zu. 
Beim Abschnitt “Tiefgaragen-Stellplätze“ stellt Frau Holtz nach längerer Diskussion den 
Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Debatte. Eine Gegenrede entfällt. Der 
Geschäftsordnungsantrag ist somit einstimmig angenommen. Die Abstimmung wird fortgesetzt. 
Am Ende der abschnittsweisen Abstimmung wird die gesamte Stellungnahme mehrheitlich (bei 
einer Gegenstimme) beschlossen. Ein detailliertes Abstimmungsprotokoll befindet sich in der 
Anlage 1.

7
                                                        
Unterausschuss Soziales, Bildung und Sport
(Vortrag: UA-Vorsitzende Polina Gordienko)

1. Antwortschreiben, Unterrichtungen, Berichte

1.1 Das Antwortschreiben des Sozialreferats zum BA-Antrag Nr. 20-26 / B 01522 „Internet-
Anschluss Wohnprojekt BEO im Jungen Quartier Obersendling“. Dem Antrag kann entsprochen
werden und es ist mit einer zeitnahen Umsetzung zu rechnen.

1.2 Das Antwortschreiben des Referats für Bildung und Sport zum BA-Antrag Nr. 20-26 / B 01117 
„Ausreichend Fahrradständer auf dem Gelände der Grundschule an der Berner Straße“:
Bei einer kürzlich durchgeführten Begehung durch das Baureferat Gartenbau gemeinsam mit 
der Technischen Hausverwaltung wurde festgestellt, dass für weitere Fahrradabstellplätze 
schlichtweg keine geeigneten Flächen mehr auf dem Schulgrundstück vorhanden sind. 
Vom Baureferat Gartenbau und der Schulleitung wurde dennoch ein gemeinsamer Ortstermin 
mit dem Bezirksausschuss 19 und dem Zentralen Immobilienmanagement angeregt, um 
gemeinsam alternative Standorte auf oder außerhalb des Schulgeländes zu finden. Das 
Zentrale Immobilienmanagement wird einen solchen Termin gerne koordinieren und bittet 
dementsprechend um Rückmeldung des Bezirksausschusses. Frau Gordienko hat bereits 
Kontakt mit dem Referat für Bildung und Sport aufgenommen. Am Ortstermin soll der 
Unterausschuss Mobilität beteiligt werden.                                                                                     

2. (A) Standortbeschluss zur Unterbringung wohnungsloser Einzelpersonen und Paare
      Neubau eines Flexi-Heims Steinkirchner Str. 1; Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02853
Es liegt eine Stellungnahme des Unterausschusses vor. Obwohl die Zielsetzungen von Flexi-
Heimen begrüßt werden, gibt es Bedenken bezüglich der entstehenden sozialen Situation im 
Umfeld. Gerade deshalb ist die Forderung nach gutem Betreuungsschlüssel und 
sozialpädagogischer Betreuung sehr wichtig. Eine Reduzierung der geplanten Bettkapazität von
82 wird nach kurzer Diskussion mehrheitlich aus der Stellungnahme gestrichen. Zudem wird 
mehrheitlich eine Ergänzung beschlossen, wonach nicht nur wohnungslose Einzelpersonen und
Paare, sondern vermehrt auch Familien untergebracht werden sollen. Die geänderte 
Stellungnahme wird anschließend mehrheitlich beschlossen.



                                                                                                                   

3. (Antrag) Jugendverbände und -vereine während Corona stärken und klare Verhältnisse
               schaffen
Der Antrag wird einstimmig beschlossen.

8 Unterausschuss Kultur                                                                                                  
(Vortrag: UA-Vorsitzende Andrea Barth)

1. Antwortschreiben, Unterrichtungen, Berichte

2. (U) Gaststättenfortführung: Herterichstraße
- Kenntnisnahme - 

3. (U) Vermietung stadteigenes Grundstück: Forstenrieder Allee 15.05.2021 bis 30.06.2021
- Kenntnisnahme - 

4. (A) Veranstaltung: Spielaktionen Spielen in der Stadt e.V. 04.05.2021 bis 30.10.2021
Die Veranstaltung wird zur Kenntnis genommen.

5. (A) Tag des offenen Denkmals 12.09.2021
Da die Frist zur Rückmeldung erst am 31.05.2021 endet, überlegen sich die Mitglieder des 
Unterausschusses bis zur BA-Sitzung am 11.05.2021, ob der BA 19 etwas zum Tag des offenen
Denkmals beitragen kann.

6. (A) Veranstaltung: Fit im Park 01.05.2021 bis 30.09.2021
Die Veranstaltung wird zur Kenntnis genommen.

9 Verschiedenes

10 Nichtöffentliche Tagesordnungspunkte

1. Antwortschreiben, Unterrichtungen, Berichte

2. (U) Grundstücksgeschäft: Thalkirchen
- Kenntnisnahme -                                                                                           

3. (U) Grundstücksgeschäft: Thalkirchen
- Kenntnisnahme -

4. (U) Grundstücksgeschäft: Forstenried
- Kenntnisnahme -

5. (U) Grundstücksgeschäft: Forstenried
- Kenntnisnahme -

Protokoll                                                                                           Sitzungsleitung

gez.                                                                                                  gez.
Konrad                                                                                             Dr. Ludwig Weidinger
BA-Geschäftsstelle        BA-Vorsitzender



Bezirksausschuss des 19. Stadtbezirkes Landeshauptstadt
MünchenThalkirchen - Obersendling - Forstenried -

Fürstenried - Solln

Landeshauptstadt München, Direktorium
BA-Geschäftsstelle Süd, Meindlstr. 14, 81373 München

Protokoll zu den 
Abstimmungsergebnissen

   

Vorsitzender
Dr. Ludwig Weidinger

Geschäftsstelle:
Meindlstr. 14, 81373 München
Telefon: (089) 233-33883
Telefax: (089) 233-33885
E-Mail: ba19@muenchen.de

München, 13.04.2021

                                                 
Abstimmung insgesamt: Mehrheitlich angenommen (bei einer Gegenstimme)

Stellungnahme des Bezirksausschusses 19 zum Beschlussentwurf zur Änderung 
des Flächennutzungsplans mit integrierter Landschaftsplanung für den Bereich III/
28 und Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1930d – Campus Süd

Hinweis: Alle nicht gelb markierten Textteile waren Konsens in der interfraktionellen Besprechung 
am 08.04.2021 und sind nicht einzeln abgestimmt worden, sondern im Rahmen der gesamten Ab-
stimmung beschlossen worden

Zusammenfassung 

Obwohl der Bezirksausschuss die Zielsetzung des Bebauungsplans  Nr. 1939d zur Umnutzung 
ehemaliger Gewerbeflächen zu Wohnzwecken grundsätzlich begrüßt, ... 

… kann das Gremium zum jetzigen Verfahrensstand dem ihm vorliegenden Entwurf einer Stadt-
ratsvorlage für den Billigungsbeschluss des Stadtrats zum Bebauungsplan Nr. 1930d zumindest so
lange nicht zustimmen, bis nicht wenigstens der Großteil der folgenden Punkte geklärt bzw. ver-
bessert wurde:  
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt 
                                         (gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen)

... stimmt das Gremium zum jetzigen Verfahrensstand dem ihm vorliegenden Entwurf einer Stadt-
ratsvorlage für den Billigungsbeschluss des Stadtrats zum Bebauungsplan Nr. 1930d nicht zu, da 
unter anderem noch folgende Punkte geklärt bzw. verbessert werden müssen:
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen
                                         (gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen)

• Die Sichtweise der Verwaltung, wonach das 3.1.-Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit be-
reits erfolgte und folglich keine erneute Bürgerbeteiligung vor dem Billigungsbeschluss stattfin-
den muss, teilt der BA 19 ausdrücklich nicht. Binnen der fünf Jahre seit dem letzten Verfahren 
hat sich die Bevölkerungsstruktur verändert, Menschen sind weggezogen, neue Anwohner*in-



nen hinzugezogen. Zudem hat sich das Projekt in mehreren Ausprägungen verändert (deutli-
ches Plus an Baumasse, etc.).                                                                                         
Der BA 19 fordert deshalb das Verfahren zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung erneut durch-
zuführen und bittet die Verwaltung und den Stadtrat diese bereits vor dem Billigungsbe-
schluss zu ermöglichen.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen

• Es kann nicht sein, dass keine über das bestehende ÖPNV-Angebot hinausreichenden Liniener-
gänzungen geplant sind (vergleiche Seite 44 der Entwurfsvorlage unter 4.9.5.), obwohl vor Ort 
ca. 3300 neue Bürger*innen einziehen werden, 950 Arbeitsplätze geschaffen werden, die 280 
Wohnheimplätze im Bestand bleiben und nebenan im ehemaligen Siemenshochhaus überschla-
gen ca. 3500 Arbeitsplätze entstehen sollen. Der BA 19 fordert hier eine Verbesserung der Bus-
anbindung, Taktverdichtungen bei U-Bahn, S-Bahn und Bus, sowie eine direkte Anbindung an 
die Tramwesttangente über eine Verlängerung Aidenbachstraße und Siemensallee. 
Insbesondere die noch nicht vorliegende Verkehrsprognose für 2035 ist für den BA von 
hoher Wichtigkeit. Da das diesbezügliche Ergebnis dem BA nicht vorliegt, bleiben seine 
Zweifel an der Erfüllbarkeit der Mobilitätsbedürfnisse der neuen Bewohner*innen und Ar-
beitnehmer*innen.

    Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen
                                                                                     
• Für eine Erhöhung der Baumasse um 35 % und der Wohneinheiten um 37 % im Vergleich zum 

Masterplan 2016 sind das Standard-Förderdelta, sowie lediglich zusätzlich 70 preisgedämmte 
Wohneinheiten zu wenig. Bei der in Frage stehenden Gewährung einer solchen Baumasse 
muss die langfristige Sicherung von bezahlbarem Wohnraum im Vordergrund stehen. Der Inves-
tor ist aufgerufen, hierzu weitergehende Vorschläge, wie z.B. die Vergabe eines Teilbereichs an 
Baugenossenschaften, zu unterbreiten. Andernfalls kann sich der BA 19 eine Erhöhung der 
Baumasse im geplanten Umfang nicht vorstellen.

• Die maximal zulässige Versiegelung durch die Neuplanung wird mit bis zu 7,37 ha angegeben 
(4.15., Seite 56). Damit liegt sie mit 1,36 ha (22,6 %) über dem Bestand der vorhandenen Ver-
siegelung. Diesen Wert gilt es deutlich zu reduzieren. Mit im besten Fall 18 qm Freifläche pro 
Einwohner*in werden die Standards der LHM von 20 qm pro Einwohner*in unterschritten, was 
ebenfalls als ein Zeichen für übermäßige Versiegelung zu werten ist.

• Für die geplanten 137 Besucher*innenstellplätze ist bereits heute kein Platz im öffentlichen Stra-
ßenraum vorhanden.

• Es kann nicht von einem „autofreien Quartier“ gesprochen werden, wenn es lediglich
keinen motorisierten Oberflächenverkehr im Planungsumgriff gibt, dafür aber fünf sehr
große Tiefgaragen mitsamt aufgeweiteten Ein- und Ausfahrten für den motorisierten
Individualverkehr geschaffen werden, da laut Entwurf der Sitzungsvorlage ohne eine
entsprechende Erweiterung der Verkehrsfluss nicht mehr gewährleistet werden kann. Der
BA fordert eine deutliche Reduzierung des Stellplatzschlüssels und damit der Tiefgaragen durch
Einhalten des Prinzips „Wohnen ohne Auto“. Hierbei müssen Wege gefunden
werden, um sicherzustellen, dass die betreffenden Bewohner*innen kein Kfz angemeldet
haben bzw. anmelden werden, solange sie diese Wohnungen nutzen, oder
entsprechende private Stellplätze nachweisen können.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt
                                         (gegen die Stimmen von Bündnis90/Die Grünen)

• An mehreren Stellen im angrenzenden Straßenraum sind Querungshilfen oder Lichtzei-
chenanlagen einzuplanen.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen
                                         (gegen die Stimmen der CSU, AfD, Teile der SPD, 
                                          Teile der Ausschussgemeinschaft FW/ÖDP/FDP/Panzer)   
                                          



• Der Bezirksausschuss 19 sieht bei den insgesamt drei Ein- und Ausfahrten zur Siemensallee 
(zwei aus dem Bebauungsplangebiet und eine aus dem Siemens-Hochhaus) erhebliche Proble-
me und Gefährdungen von Fußgänger*innen und Radlfahrer*innen. Der motorisierte Verkehr 
muss hier einen getrennten Geh- und Radweg überqueren, der nicht nur als Schulweg genutzt 
wird, sondern auch eine wichtige Radwegverbindung darstellt. Hier ist bei der Ausgestaltung ein 
besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Fußgänger*innen und Radfahrer*innen zu legen.

• Der BA kann nur eingeschränkt Stellung nehmen, da in dem ihm vorliegenden Entwurf einige 
Passagen zu den Themen Nachbarschaftstreff, Artenschutz und Anlagenlärm im Zusammen-
hang mit dem Hochhaus Baierbrunner Straße 54 nur mit Platzhaltern ausgestattet sind. Darüber
hinaus liegen dem BA  weder die zugrunde liegenden Verkehrsuntersuchungen noch die Würdi-
gung der Bürgereinwendungen aus dem Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3a 
Abs. 1 Baugesetzbuch, das auf Basis des Masterplans 2016 im Zeitraum vom 01.06. bis 
15.06.2016 durchgeführt wurde, vor. Ebenso fehlen ein ausgearbeitetes Mobilitätskonzept mit 
Festsetzungen im Bebauungsplanverfahren, eine Untersuchung der Auswirkungen des Bauvor-
habens auf das Stadtklima und der „Energetische Leitfaden“.

 

Der beabsichtigten Änderung des Flächennutzungsplans stimmt der BA 19 hingegen zu, da sie die
Herstellung allgemeiner Grünflächen unterstützt und die tatsächliche Hauptnutzung, nämlich Woh-
nen, zu Lasten des ehemaligen MK-Gebiets ausdrückt.

Der Bezirksausschuss 19 bedankt sich beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung für die ge-
währte Fristverlängerung und für die mündliche Beantwortung zahlreicher Fragen, die beim Bear-
beiten des Beschlussentwurfes und der Erarbeitung dieser Stellungnahme entstanden sind. 

Bürgerbeteiligung

Öffentlichkeitsverfahren § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB, 01.06.2016 bis 15.06.2016

Die Würdigung der Bürgereinwendungen aus dem Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3a Abs. 1 Baugesetzbuch, das auf Basis des Masterplans 2016 im Zeitraum vom 01.06. bis
15.06.2016 durchgeführt wurde liegen dem BA nicht vor, sondern nur die Zusage des Planungsre-
ferats diese Einwendungen im Rahmen des Billigungsbeschlusses zu würdigen.

Die Sichtweise der Verwaltung, wonach das 3.1.-Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit be-
reits erfolgte und folglich keine erneute Bürgerbeteiligung vor dem Billigungsbeschluss stattfinden 
muss, teilt der BA 19 ausdrücklich nicht.

Gegenüber dem Siegerentwurf des Wettbewerbs haben sich zahlreiche Änderungen ergeben, wie 
z. B. die deutliche Erhöhung der Geschossfläche (35%) und damit der Wohneinheiten, die Verbrei-
terung der Hochpunkte, die Verbreiterung der Sockelbebauung, die Erhöhung der Wandhöhen, die
Reduzierung der Anzahl der Hochpunkte und deren Drehung etc. Außerdem sollte allen - auch den
zahlreichen neu hinzugezogenen – Anwohner*innen die Chance gegeben werden, sich zum aktu-
ellen Verfahrensstand zu äußern.

Der BA 19 fordert deshalb das Verfahren zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung erneut durchzuführen 
und bittet die Verwaltung und den Stadtrat diese bereits vor dem Billigungsbeschluss zu ermögli-
chen.

Mobilität

Verkehrsgutachten



Die im Entwurfstext genannten Verkehrsgutachten und -berichte liegen dem BA 19 nicht vor, wes-
halb nicht darauf Bezug genommen werden kann. Insbesondere die noch nicht vorliegende Ver-
kehrsprognose für 2035 ist für den BA von hoher Wichtigkeit. Da das diesbezügliche Ergebnis dem
BA nicht vorliegt, bleiben seine Zweifel an der Erfüllbarkeit der Mobilitätsbedürfnisse der neuen Be-
wohner*innen und Arbeitnehmer*innen bestehen. Zu den nun um 370 Wohneinheiten erhöhten 
und damit ca. 800 zusätzlichen Bewohner*innen kommen weitere ca. 950 Arbeitsplätze, die im 
Umgriff des B-Plans entstehen.

Das auf Seite 14 der Vorlage die Querschnittsbelastung im Bestand in der Baierbrunner Straße mit
3.500 bis 6.000 Kfz/Tag angegeben wird, im Worst-Case-Szenario auf Seite 42 aber von 2.500 bis 
6.000 Kfz/Tag die Rede ist, die sogar noch um 1000 Kfz/Tag reduziert werden könnten, wirkt nicht 
sonderlich realistisch. Auf Seite 43 der Vorlage wird bestätigt, dass trotz Optimierung der Signal-
programme die umliegenden Kreuzungsbereiche in den Morgenstunden an die „Grenze der Leis-
tungsfähigkeit“ gelangen.

Die Auslastung des umliegenden Hauptverkehrsnetzes nach Realisierung des Bauvorhabens in 
beantragter Form muss ebenso Gegenstand einer nachvollziehbaren Verkehrsuntersuchung sein. 
Dabei sind auch weiter entfernt liegende Knotenpunkte im Stadtbezirk zu berücksichtigen. 

Plänen, die Rupert-Mayer-Straße als Ausweichroute für die Boschetsrieder Straße auszuweisen 
(nach mündlicher Aussage des Planungsreferats), erteilt der BA 19 eine Absage. Das Hauptstra-
ßennetz darf nicht nur aufgrund dieses Bauvorhabens ausgeweitet werden.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen
                                            (gegen die Stimmen der CSU)      

Tiefgaragen-Stellplätze                                                                                                           

Die Stellplatzverordnung (1 Stellplatz pro Wohneinheit) ist zwingend einzuhalten, da im öffentli-
chen Straßenraum schon heute zu wenige Parkplätze zur Verfügung stehen.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt
                                            (gegen die Stimmen der CSU)                                     

Besucherstellplätze

Die 137 Besucher*innenstellplätze können aus Sicht des BA 19 nicht vollumfänglich im öffentlichen
Straßenraum oder den eh schon offensichtlich zu großen Tiefgaragen vorgesehen werden. Das 
würde den Parkdruck auf die umliegenden Wohngebiete deutlich erhöhen. Zudem ist damit zu 
rechnen, dass bestehende Parkplätze durch die Gestaltung der Ein- und Ausfahrten von und zu 
den Tiefgaragen, aufgrund von Sichtbeziehungen und Abbiegespuren, entfallen müssen. Die Sie-
mensallee dient schon jetzt als Abstellraum für Lkws und Wohnmobile. Der Parkdruck in der Sie-
mensallee und den umliegenden Straßen ist folglich bereits jetzt schon sehr hoch, wodurch die 
vorhandenen öffentlichen Stellplätze bereits jetzt durch Anwohner, Gewerbe und deren Besucher 
(über)belegt sind.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen

                                     (gegen Stimmen der CSU, AfD, Teile der Ausschuss-
                                      gemeinschaft FW/ÖDP/FDP/Panzer)         

                                                                                                        
Die Vorlage behauptet, dass im direkt angrenzenden öffentlichen Straßenraum für je 10 Wohnun-
gen ein Besucherstellplatz zur Verfügung steht, d.h. 137 Stellplätze. Dies ist aus Sicht des BA 19 
schon jetzt fraglich und zudem ist damit zu rechnen, dass derzeit noch vorhandene Parkplätze 
durch die Gestaltung der Ein- und Ausfahrten von und zu den Tiefgaragen, aufgrund von Sichtbe-
ziehungen und Abbiegespuren, entfallen müssen. Der Parkdruck in der Siemensallee und den um-
liegenden Straßen ist bereits jetzt schon sehr hoch, wodurch die vorhandenen öffentlichen Stell-
plätze bereits jetzt durch Anwohner, Gewerbe und deren Besucher (über)belegt sind. Der Nach-
weis der Besucherstellplätze ist nicht erbracht. Hier erwartet der Bezirksausschuss noch ein tragfä-



higes Konzept. In der Tiefgarage beim Mischgebiet könnte sich der BA auch Besucherstellplätze 
vorstellen.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt

Tiefgaragen: Ein- und Ausfahrten

Die Aufteilung der Tiefgaragenstellplätze in vier voneinander getrennte Bereiche und die Anord-
nung der Zufahrten ist konzeptionell gut. 
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt
                                         (gegen Stimmen der CSU, AfD, Teile der Ausschuss-
                                          gemeinschaft FW/ÖDP/FDP/Panzer)

Der Bezirksausschuss 19 sieht bei den insgesamt drei Ein- und Ausfahrten zur Siemensallee (zwei
aus dem Bebauungsplangebiet und eine aus dem Siemens-Hochhaus) erhebliche Probleme. So 
wird weder schlüssig erklärt, wie eine unzumutbare Blockierung des Radweges verhindert werden 
kann, noch wo Platz für eventuelle Abbiege- oder Einfädelspuren auf der Siemensallee ist. 
Der BA 19 befürchtet insbesondere an den Tiefgaragenein- und -ausfahrten entlang der stark be-
fahrenen Siemensallee untragbare Zustände für dort gehende bzw. fahrende Fußgänger*innen 
und Radler*innen. Bei den Ein- und Ausfahrten zur Siemensallee muss der motorisierte Verkehr ei-
nen getrennten Geh- und Radweg überqueren, der nicht nur als Schulweg genutzt wird, sondern 
auch eine wichtige Radwegverbindung darstellt. Hier ist bei der Ausgestaltung ein besonderes Au-
genmerk auf die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer zu legen. Es ist auch darauf zu achten, 
dass die Fahrzeuge nach dem Ausfahren aus der Tiefgarage nicht den Geh- und Radweg blockie-
ren während sie an der Sichtlinie warten müssen, um in den fließenden Verkehr einzufahren. Der 
Bezirksausschuss erwartet hierzu ein schlüssiges Konzept.
Aufgrund von Engpässen bei der Ausfahrt aus den dortigen Tiefgaragen sollen diese laut Entwurf 
so aufgeweitet werden, dass mehrere Pkw nebeneinander aus- und einfahren können (vgl. 4.9.2. 
des Vorlagenentwurfs, der lange Rückstaulängen im Bereich des Knotenpunkts 1 prognostiziert). 
Diese Aufweitung ist aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht hinnehmbar, da bei mehreren ne-
beneinander ein- und ausfahrenden Pkw das Unfallrisiko und die Gefahr für Leib und Leben von 
Fußgänger*innen und Radler*innen nicht mehr tolerierbar ist. Die Einhausung der Tiefgaragenram-
pen ist zwar vom Lärmschutz her zu befürworten, reduziert aber die Übersichtlichkeit der Ein- und 
Ausfahrten für alle Verkehrsteilnehmer*innen und erhöht damit zusätzlich die Gefahr von Unfällen.

Falls die Kapazitäten bei den Tiefgaragenein- und ausfahrten nicht ausreichen, ist das ein klares 
Indiz dafür, dass zu viele Kfz-Stellplätze in den jeweiligen Tiefgaragen geplant werden. 
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt       
                                         (gegen die Stimmen von Bündnis90/Die Grünen)

Diese Frage darf nicht erst im Rahmen der Baugenehmigung geklärt werden.  Lichtzeichenanlagen
an allen drei Tiefgaragenausfahrten könnten zwar die Sicherheit erhöhen, sind aber schon wegen 
der geringen Abstände nicht realisierbar. 

Durchwegung des Planungsgebietes

Die Auflösung der Hofmannstraße auf weiten Teilen des Planungsgebiets ist essentiell und darf 
auch in weiteren Planungsschritten nicht angetastet werden. In den weiteren Planungen muss 
auch die Durchlässigkeit des Planungsumgriffs für den Radverkehr positive Ergebnisse bringen. 
Der BA spricht sich dafür aus, die als reinen Gehweg geplante Nord-Süd-Verbindung von der Hof-
mannstraße zur Siemensallee auch für Radfahrer*innen freizugeben, ohne die Breite der Durchwe-
gung zu erhöhen. Die Erreichbarkeit von Einrichtungen (z.B. Kitas, Gaststätten) auch innerhalb 
des Planungsgebiets für Radfahrende muss langfristig gewährleistet werden.  
       
Eine öffentliche Durchwegung des Plangebietes für Radler*innen hält der BA 19 in Nord-Süd- und 
in Ost-West-Richtung für erforderlich. Falls beabsichtigt wäre, den kompletten Radverkehr um das 



Planungsgebiet herumzuleiten, würden die Gefahrensituationen an den Ein- und Ausfahrten der 
Tiefgaragen noch weiter verschärft. 
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen

                                     (gegen Stimmen der CSU, AfD, Teile der Ausschuss-
                                          gemeinschaft FW/ÖDP/FDP/Panzer)        

Radverkehr

Der Geh- und Radweg in der Hofmannstraße zwischen Kistlerhofstraße und Boschetsrieder Straße
soll bereits gemäß Stadtratsbeschluss nach aktuell gültiger Norm ausgebaut werden. Der Bezirks-
ausschuss fordert, dass auch der daran anschließende südliche Teil der Hofmannstraße bis zum 
neuen Wendehammer sicher für Fußgänger und Radfahrer ausgebaut wird. Zusätzlich ist dafür zu 
sorgen, dass die Fahrradinfrastruktur entlang der Baierbrunner Straße, Rupert-Mayer-Straße, 
Gmunder Straße und der Siemensallee ertüchtigt werden. Nur so kann der zusätzliche Fahrradver-
kehr aufgefangen und in sichere Bahnen gelenkt werden, da sich ein nicht unwesentlicher Teil des 
Fahrradverkehrs Richtung Isar orientieren wird. Des Weiteren ist der Fahrradverkehr Richtung der 
umgebenden Schulen zu bedenken.
Für die neuen Bewohner*innen sind geräumige Zufahrten für Lastenräder an den Fahrradkellern, 
bzw. Tiefgaragen vorzusehen. 

Lichtsignalanlagen/Querungshilfen

Der momentan nur als Gehweg geplante, nach Vorstellung des BA, aber auch für Fahrradfahrende
freizugebende Weg durch den Grünzug an der Westseite des Planungsgebiets, sollte eine Signali-
sierung über die Siemensallee bekommen, um eine sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger 
und Radfahrer zu gewährleisten.
Die Fußgängerströme bei Querung der Hofmannstraße und Baierbrunner Straße sind zu bedenken
und entsprechend zu sichern. Am nordwestlichen und nordöstlichen Rand des Planungsgebiets 
quert eine wichtige Fußwegverbindung die beiden Straßen und die Nutzungen im MK werden Be-
sucherströme über die Baierbrunner Straße verursachen. 

Die Kreuzung Hofmannstraße / Kistlerhofstraße ist neu zu konzipieren und mit einer Signalanlage
auszustatten. 

ÖPNV

Der Bezirksausschuss 19 fordert eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Nahver-
kehrs im Umgriff des Bebauungsplangebietes. Es kann nicht sein, dass keine über das bestehen-
de ÖPNV-Angebot hinausreichenden Linienergänzungen geplant sind (vergleiche Seite 44 der Ent-
wurfsvorlage unter 4.9.5.), obwohl vor Ort ca. 3300 neue Bürger*innen einziehen werden, 950 Ar-
beitsplätze geschaffen werden, die 280 Wohnheimplätze im Bestand bleiben und nebenan im ehe-
maligen Siemenshochhaus überschlagen ca. 3500 Arbeitsplätze entstehen sollen. 

Allein mit kurzfristigen Taktverdichtungen können die Mobilitätsbedarfe der neuen Bewohner*innen
und der anliegenden Arbeitsplätze nicht befriedigt werden. Eine S-Bahn im 20-Minuten-Takt, die 
zudem die bekannten betrieblichen Defizite aufweist und die niedrigste Priorität bei Einfädelung in 
die Stammstrecke hat, ist kein Ersatz für eine leistungsfähige Anbindung des neu entstehenden 
Wohngebiets. Auch die U-Bahn-Stationen Aidenbachstraße und Obersendling können nicht als Ar-
gumente für eine akzeptable ÖPNV-Anbindung gelten, da diese nicht direkt an das Planungsgebiet
angebunden sind. Konservativ gemessen liegen zwischen dem Mittelpunkt des neuen Quartiers 
und dem U-Bahnhof Aidenbachstraße 650 m und dem U-Bahnhof Obersendling 720 m (Eingang 
Baierbrunner Straße) Luftlinie.  Die kürzesten fußläufigen Wege sind jedoch 780 bzw. 960 Meter. 
Mit diesen Werten gilt es weiter zu kalkulieren. Vor diesem Hintergrund darf bezweifelt werden, 
dass das gesamte Planungsgebiet mit dem jetzigen Linien- und Taktangebot komplett versorgt 
werden kann.



Der notwendige Ausbau des ÖPNV ist zusätzlich in die SoBoN aufzunehmen.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt       
                                         (gegen die Stimmen der SPD, Teile von Bündnis 90/Die 
                                          Grünen)            
                                                                                    

U-Bahn/S-Bahn

Die Taktverdichtung der Buslinie 136 wird für die Aufnahme der zuziehenden Bevölkerung nicht 
ausreichen. Taktverdichtungen bei U3 und S7 sind unumgänglich. An alle Beteiligten bleibt der Ap-
pell, bei der Staatsregierung für den Ausbau des S-Bahnnetzes zu werben. 

Tram

Im vorliegenden Entwurf zum Bebauungsplan 1930d endet die Tram-Westtangente am Ratzinger-
platz. Der BA 19 fordert gemäß seiner Beschlusslage eine direkte Anbindung an die Tramwesttan-
gente über eine Verlängerung Aidenbachstraße und Siemensallee, die auch im Nahverkehrsplan 
als Teil der „Tram Parkstadt Solln“ mit „Abzweig Siemensallee“ vermerkt ist. Dieser Verbindung 
muss Priorität eingeräumt werden, auch wenn der BA weitere Verlängerungsoptionen über die 
Wolfratshauser Straße hinaus unterstützt. Hierbei ist vom Mobilitätsreferat zu prüfen, wie sich die-
se Forderung am besten mit dem Beschluss des Stadtrats vom 03.03.2021 zum Nahverkehrsplan 
verknüpfen lässt, damit eine zeitnahe Realisierung dieser Verbindung zur Baufertigstellung der 
Wohnnutzungen im Bebauungsplan 1930d erfolgen kann.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen

                                     (gegen Stimmen der CSU, AfD, Ausschuss-
                                          gemeinschaft FW/ÖDP/FDP/Panzer)        

Bus

Wir fordern hier Nachbesserungen, mindestens eine taktverdichtete Busanbindung an die U-Bahn-
Haltestellen Aidenbachstraße und Obersendling (Metrobus) oder die direkte Anbindung über eine 
neue Expressbuslinie. 

Mobilitätskonzept

Dem BA liegt kein ausgearbeitetes Mobilitätskonzept vor. Ein Mobilitätskonzept muss auch zum 
jetzigen Stand des Verfahrens schon bauliche Festsetzungen enthalten. So wurde z. B. im Bebau-
ungsplanverfahren Nr. 2109 Appenzeller Straße schon frühzeitig die Situierung eines Mobilitätsan-
laufpunkts fixiert. Ähnliche Wege gilt es auch in diesem Umgriff zu beschreiten.                             

Wenn zukünftige Bewohner*innen zu lange brauchen, um aus der Tiefgarage auszufahren, werden
sie diese nicht mehr nutzen und auf die bereits unter Parkdruck stehenden öffentlichen Stellplätze 
in der Umgebung ausweichen. Auch dies gilt es zu vermeiden. Schlussendlich muss die Zahl der 
Stellplätze entweder durch eine reduzierte Zahl der Wohneinheiten oder durch autofreies Wohnen,
Carsharingangebote, eine Erweiterung des ÖPNV-Angebots und ein ambitioniertes Mobilitätskon-
zept, welches den Anreiz schafft, auf ein eigenes Kfz zu verzichten, reduziert werden.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen

                                     (gegen Stimmen der CSU, AfD, Teile der Ausschuss-
                                          gemeinschaft FW/ÖDP/FDP/Panzer)   

Es kann nicht von einem „autofreien Quartier“ gesprochen werden, wenn es lediglich keinen moto-
risierten Oberflächenverkehr im Planungsumgriff gibt, dafür aber fünf sehr große Tiefgaragen mit-
samt aufgeweiteten Ein- und Ausfahrten für den motorisierten Individualverkehr geschaffen wer-
den, da laut Entwurf der Sitzungsvorlage ohne eine entsprechende Erweiterung der Verkehrsfluss 
nicht mehr gewährleistet werden kann. Der BA fordert eine deutliche Reduzierung des Stellplatz-
schlüssels und damit der Tiefgaragen durch Einhalten des Prinzips „Wohnen ohne Auto“. Hierbei 



müssen Wege gefunden werden, um sicherzustellen, dass die betreffenden Bewohner*innen kein 
Kfz angemeldet haben bzw. anmelden werden, solange sie diese Wohnungen nutzen, oder ent-
sprechende private Stellplätze nachweisen können.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt       
                                         (gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen, Teile der 
                                          der Ausschussgemeinschaft FW/ÖDP/FDP/Panzer)            

Elektromobilität

In den Tiefgaragen sind ausreichend Hochvolt-Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu errichten.
Weiterhin fordern wir E-Ladestationen für Lastenräder und die Einladung an Stattauto, oder eine 
andere Unternehmung, mit Erfahrung in solchen Projekten in München.

Städtebau

Baumasse
                                                                                                                      
[Es muss hinterfragt werden...
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt                                                                     

Der BA hat erhebliche Bedenken...], 
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen

ob die deutliche Erhöhung der Geschossfläche von 114.000 auf 154.000 m² und die Zahl der 
Wohneinheiten von 1000 auf 1370 noch gebietsverträglich sind. Das vorhandene Baurecht mit ver-
gleichbarer Masse des nie realisierten Siemens-Kerngebiets kann kein Argument sein, da bei einer
Wohnbebauung höhere Anforderungen, z.B. bezüglich Belichtung und Freiflächen, gestellt werden 
müssen. Der Auswahl des Siegerentwurfs lag ein niedrigeres Bauvolumen zugrunde. Eine Fort-
schreibung des Siegerentwurfs auf ein um 35 % erhöhtes Volumen stellt die Auswahl des Siege-
rentwurfs grundsätzlich in Frage. Dass der Wettbewerbssieger die baulichen Möglichkeiten bietet, 
die Geschossfläche so immens zu erhöhen, kann kein ausreichender Grund sein. 

Für dieses hohe Baurecht braucht es Argumente wie langfristig gesicherten, bezahlbaren Wohn-
raum, auf den es jedoch keinerlei Hinweise gibt. Im Mittelpunkt muss die Frage stehen, welche 
Vorteile die Landeshauptstadt und der Stadtbezirk durch die Realisierung einer solch massiven Be-
bauung hätten und wie sich die zusätzliche Bebauung auf die Lebensqualität der alten wie der 
neuen Anwohner*innen auswirkt.

Wir sind diesbezüglich skeptisch, weil eine hohe Dichte – insbesondere in nicht-Innenstadtlagen – 
von den meisten Menschen als nachteilig empfunden wird.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt  

Der BA fordert, dass im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages, besser noch im Rahmen einer 
Eintragung als Grunddienstbarkeit folgendes festgelegt wird:
Die Bindungsdauer der öffentlich geförderten Wohneinheiten und die damit verbundene zeitliche 
Wohnungsbesetzungsbeschränkung zu Gunsten der Stadtverwaltung, wird, falls sich die bundes-
deutsche, einschlägige Gesetzgebung zu Gunsten der Kommunen bzw. der Sozialmieter*Innen 
ändert - derzeit 30 Jahre - von der Investorin akzeptiert bzw. übernommen. 

Hochhäuser

Gerne wird behauptet, dass Wohnhochhäuser zur Verringerung der Versiegelung des Bodens bei-
tragen würden und energetisch günstig wären, weil kompakt. Der Verringerung der Versiegelung 
steht entgegen, dass nicht die Wohnbaukörper den Hauptteil der Versiegelung ausmachen, son-



dern die dazugehörigen Tiefgaragen. Die können zwar auf dem Dach begrünt werden, aber Bäume
gedeihen da eher nicht. 
Energetisch könnten sich Hochhäuser als problematisch erweisen. Sie sind nicht verschattet, ste-
hen im Wind und erfordern somit mehr Aufwand für Wärmedämmung und Kühlung. Sanierungen 
nach Jahrzehnten werden aufgrund der Bauhöhe aufwändiger. Es besteht die Gefahr, dass bei 
Entscheidungen über Sanierungen schöngerechnet und ein Mehrverbrauch an Energie in Kauf ge-
nommen wird.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt  

Bauträger

Eine weitere Möglichkeit, die Quote langfristig gesicherten, bezahlbaren Wohnraums zu erhöhen, 
wäre die Vergabe eines Teilbereichs an Baugenossenschaften.

Gewerbe

Eine ausreichende Nahversorgung mit Gütern des täglichen Gebrauchs ist langfristig (auch über 
Eigentümerwechsel hinaus) sicherzustellen. Daneben sollen kleine Handwerksbetriebe bevorzugt 
angesiedelt werden.

Platzgestaltung im Osten

Gerade im Zusammenhang mit den in Planung stehenden zusätzlichen Baukörpern im Norden und
Süden des Maurer-Hochhauses in direkter Nachbarschaft des hier zu behandelnden Umgriffs stellt
sich die Frage nach der Funktionsfähigkeit der Platzgestaltung im Osten des Planungsgebiets (im 
Bereich südlich des Wohnheims, nördlich des Maurer-Hochhauses und östlich des Mäanders). 
Würde der Platz durch ein zusätzliches Gebäude direkt nördlich des Maurer-Hochhauses verstellt, 
sänke dessen Attraktivität und damit auch die Chance auf den wirtschaftlichen Betrieb des sinnvol-
lerweise im EG des Mäanders vorgesehenen kleinteiligen Gewerbes bzw. der weiteren Nichtwohn-
nutzungen. Das Gebiet droht den nach Masterplan 2016 bestehenden offenen Charakter nach Os-
ten hin zu verlieren, wenn nur noch das MK-Gebiet im Nordosten des Umgriffs Ankerfunktionen 
aufweist. Das SO Wohnheim wird bei seiner heutigen Nutzung nicht dazu beitragen, dass der süd-
lich angrenzende Platz an Attraktivität gewinnt. Gastronomische Nutzung im Erdgeschoss des 
Wohnheims scheint bei der jetzigen Art der Nutzung unrealistisch. Deshalb sollte in der weiteren 
Planung – auch in Bezug auf das angrenzende Maurer-Hochhaus – darauf geachtet werden, dass 
der Platz im östlichen Planungsteil offen auf das Stadtviertel ausgerichtet ist und Nutzungen eine 
Chance erhalten, die den Platz attraktiv gestalten.

Umwelt

Artenschutz

Das Artenschutzgutachten liegt dem BA 19 nicht vor, weil dies noch aktualisiert und nachkartiert 
werden müsse. Der Bezirksausschuss bedauert dies, da die Ergebnisse somit nicht in diese Stel-
lungnahme einfließen können. Er erwartet, dass das Artenschutzgutachten unmittelbar nach Er-
stellung übermittelt wird und er die Möglichkeit zur Stellungnahme erhält. Da/Falls keine erneute 
Beteiligung des BA dazu vorgesehen ist, weist der BA auf die bereits festgestellten Populationen 
von Fledermausarten, Mauerseglern und Turmfalken hin. Für diese und alle weiteren im Gutachten
festgestellten Populationen müssen auch im Umgriff des Bebauungsplans 1930d Schutzmaßnah-
men ergriffen werden. Dazu gehören beispielsweise entsprechende Ersatzquartiere. Turmfalken 
halten sich nicht nur um Bereich des Maurerhochhauses auf, sondern überqueren auf Beutesuche 
natürlich auch die angrenzenden Flächen.
                                                                       
Recycling/Wertstoffinseln



Der Bezirksausschuss 19 fordert die Anordnung der Wertstoffinseln bereits frühzeitig festzulegen 
und dabei tragfähige Standorte auszuwählen. So ist der im Plan eingezeichnete Standort an der 
Siemensallee am südwestlichen Ende des Planungsgebietes mit Einwurf unmittelbar an einem viel
befahrenen Radweg aus Sicht des Bezirksausschusses nicht genehmigungsfähig.
Bei der Lage der geplanten Wertstoffinseln ist darauf zu achten, dass diese nicht zu nahe an die 
verkehrlich jetzt schon kritischen Ein- und Ausfahrten der Tiefgaragen situiert werden. Die Nutzung
von Unterflurcontainern ist positiv zu bewerten. Da keine geeigneten öffentlichen Flächen zur Ver-
fügung stehen, müssen die Unterflurcontainer jedoch auf Kosten des Investors auf privatem, öf-
fentlich zugänglichem Grund entstehen.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen

Freiflächenversorgung

Die maximal zulässige Versiegelung durch die Neuplanung wird mit bis zu 7,37 ha angegeben 
(4.15., Seite 56). Damit liegt sie mit 1,36 ha (22,6 %) über dem Bestand der vorhandenen Versie-
gelung. Diesen Wert gilt es deutlich zu reduzieren.

Das nach Realisierung des Bauvorhabens in der hier anvisierten Größenordnung 90 % der Flä-
chen der Gebiete WA 1-3, SO Wohnheim und MK ver- oder untersiegelt sein werden, ist nicht hin-
nehmbar. Im Bestand sind 46 % des Planungsumgriffs versiegelt. Es entsteht der Eindruck, dass 
die Baustrukturen laut Plan nur deshalb so kompakt gehalten werden können, weil sämtliche Ne-
benbauwerke nicht aufgeführt sind. Laut der in der Vorlage auf Seite 28 abgebildeten Tabelle könn-
te die maximale GRZ mit Bauwerken nach § 19 Abs. 2 und 4 BauNVO 1,0 im MK, 0,9 im WA 3 und
jeweils 0,8 im WA1-WA3 und SO betragen. Diese Werte sind teilweise mehr als doppelt so hoch 
wie die im Kartenmaterial angegebenen Werte und würden eine Versiegelung von 80 bis nahezu 
100 % in den jeweiligen Bereichen bedeuten. Dies ist nicht im Ansatz akzeptabel. Von „kompakter 
Bauweise“ kann in diesem Zusammenhang nicht mehr gesprochen werden. Die maximale Versie-
gelung muss deutlich reduziert werden. Ein weiteres Indiz für die übermäßige Versiegelung des 
MK-Gebiets ist auf Seite 54 der Entwurfsvorlage im Abschnitt 4.14.5. zu finden: Die benötigten Kin-
derspielflächen können nur auf dem Dach der Einzelhandelsnutzung errichtet werden.

Mit im besten Fall 18 qm Freifläche pro Einwohner*in werden die Standards der LHM von 20 qm 
pro Einwohner*in unterschritten, was ebenfalls als ein Zeichen für übermäßige Versiegelung zu 
werten ist.

Baumschutz

Es gilt zu prüfen, ob und wie viele Bäume mit einer verringerten Ver- und Untersiegelung durch Re-
duzierung der Baumasse und Verkleinerung der Tiefgaragen erhalten werden könnten. Die Ersatz-
pflanzungen müssen vollumfänglich im Umgriff des Bebauungsplans 1930d nachgewiesen wer-
den.

Die Methodik bei der Auflassung und dem Rückbau der bestehenden Tiefgarage ist nachvollzieh-
bar. Sehr gute Arbeit hat die Grünplanung bei der Sicherung der Biotopstrukturen und deren Ver-
bindung durch eine allgemeine Grünfläche geleistet. Die hier vorgeschlagenen Konzepte und Pfle-
gemaßnahmen sind durchweg sinnvoll und positiv zu bewerten. Der BA erkennt die baumschutz-
optimierte Planung entlang der Siemensallee an, bei der nur 8 % des dortigen Baumbestands ge-
fällt werden müsste.

Biotope

Die Biotopflächen im Siemenswäldchen sind ökologisch erhaltenswert. Mit der Bebauung wird der 
Nutzungsgrad des Siemenswäldchens deutlich zunehmen. Es wird gefordert, die Biotope durch 
geeignete Maßnahmen dauerhaft zu schützen. Zur Pflege der Biotope auf privatem Grund sind 
langfristig angelegte Verträge abzuschließen, die auch nach einem etwaigen Eigentümerwechsel 
Bestand haben müssen. Die erfolgte Akquise von Grundstücken zur Sicherung und Unterschutz-



stellung von sensiblen ökologischen Gebieten ist sehr positiv zu bewerten und nach Möglichkeit 
weiter auszubauen.

Klima

Trotz kleinerer zusammenhängender Außenflächen 

[muss…
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen
                                         (gegen die Stimmen der CSU, AfD, Teile der Ausschuss-

gemeinschaft FW/ÖDP/FDP/Panzer)      
kann...]
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich abgelehnt 

Fassadenbegrünung eine sichtbare Rolle im weiteren Verfahren spielen. Außerdem sollten Sicker-
flächen für das Regenwasser anlegt werden.

Eine Untersuchung des Bauvorhabens auf das Stadtklima hat nicht stattgefunden. Sowohl ein 7-
Stöckiger Bauriegel dieses Ausmaßes als auch die 7 Hochpunkte können die Luftzirkulation brem-
sen, die die Münchner Innenstadtbereiche kühlt. Das gilt insbesondere aufgrund der vorherrschen-
den Windrichtung Süd-West, als auch aufgrund der sogenannten Alpinen Pumpe, die vom Deut-
schen Wetterdienst in einer 2020 publizierten Studie eingehend untersucht wurde.
Computergestützte Klimasimulationen sind Stand der Technik und wurden in verschiedenen Groß-
städten bereits zur Unterstützung der Stadtplanung eingesetzt. Dieses fordern wir auch für Mün-
chen, gerade für das Gebiet des BA19 und zusätzlich, weil weitere Hochhausprojekte im Stadtbe-
zirk folgen können.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen

Energie
                                                                                            
Dem BA liegt der „Energetische Leitfaden“ nicht vor. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen
                                                                                                                                                   
Die Aussagen unter 7.2.9. wonach „ mindestens“ die „Einhaltung der zum Zeitpunkt der Gebäude-
herstellung energetischen Standards“ erreicht werden soll, versteht sich von selbst und ist nicht im 
Geringsten ambitioniert. Hier muss deutlich im Sinne der energetischen Optimierung und des Ein-
satzes nachhaltiger Baustoffe nachgearbeitet werden. Die Verpflichtung zur Nutzung von Recy-
clingbeton könnte hier ein Teilbaustein von vielen sein.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen

Die Nutzung von PV-Anlagen auf den Dächern ist positiv zu verzeichnen. Weitere Möglichkeiten 
aktiver, regenerativer Energiegewinnung, wie z. B. der Einbau von Paneelen in die Außenfassa-
den, sind zu prüfen und möglichst umfassend umzusetzen.
Es ist auch zu prüfen, inwieweit ein Anschluss an eine Geothermieanlage möglich ist bzw. inwie-
fern sich ein eigenes Kraftwerk, womöglich mit Pellets zu beheizen, anbietet bzw. Solarthermen mit
Speichern einen relevanten Teil der Wärmeversorgung übernehmen können. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen                              

Luftqualität

Durch die Anordnung der Baukörper entstehen z. T. Räume mit stehender Luft, da in diesem Ge-
biet West-Ost-Luftbewegungen überwiegen. Hier ist insbesondere im Sommer mit Hitzestau zu 
rechnen. Daher ist insbesondere in diesen Bereichen Fassadenbegrünung zu prüfen, für eine aus-



reichende Durchlüftung zu sorgen, vereinzelte Wasserflächen und – elemente vorzusehen und vor 
allem eine ausreichende Begrünung der Innenhöfe sicherzustellen.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen
                                         (gegen die Stimmen der CSU, AfD, Teile der Ausschuss-

gemeinschaft FW/ÖDP/FDP/Panzer)      

Lärmschutz

Die notwendigen Lärmschutzmaßnahmen im Süden des Planungsumgriffs, u. a. die Errichtung von
durchgängigen Lärmschutzmauern in Höhe von 2,5m am WA 1 und 2, beweisen die bereits heute 
sehr hohen Emissionswerte des motorisierten Individualverkehrs auf der Siemensallee. Auch des-
halb sind alle erdenklichen Möglichkeiten zu nutzen, um die Zunahme des MIV durch die vorgese-
hene Bebauung so gut wie irgendwie möglich zu beschränken. Zudem sollten auch die Lärm-
schutzmauern begrünt werden.
Abstimmungsergebnis: Mehrheitlich angenommen
                                         (gegen die Stimmen der CSU, Teile der AfD, Teile der Aus-

schussgemeinschaft FW/ÖDP/FDP/Panzer)      

Soziales

Wir fordern eine Ausarbeitung der Ideen, wie gute Nachbarschaft in diesem Wohnkomplex geför-
dert werden kann.

Die teilweise gemeinsame Nutzung von Dachflächen ist positiv zu bewerten.

Der in der Entwurfsfassung noch als Platzhalter beschriebene Nachbarschaftstreff ist baulich zu si-
chern und mit Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die über die gesetzlich 
vorgeschriebenen Maßnahmen hinausgehen und sich im Rahmen „freiwilliger Einrichtungen“ be-
wegen, zu ergänzen. 
Der BA hält das Einrichten eines „Bildungslokals“ für angemessen, da es im Münchner Süden eine 
solche städtische Einrichtung noch nicht gibt. Jetzt besteht die Chance, entsprechende Räumlich-
keiten zu planen und zu errichten. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das benachbarte Traffix seit langem personell unterbesetzt ist 
und die Aufgaben der Jugendsozialarbeit und offenen Jugendarbeit im Viertel nicht ausreichend er-
füllt werden können. 
Der Nachbarschaftstreff wird erweitert durch eine Anlaufstelle für Mobilitätsfragen und -angebote.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen  

Den Innenhöfen kommt im vorliegenden Konzept eine wichtige soziale Bedeutung zu. Diese müs-
sen deshalb darauf ausgerichtet sein.

Es ist sicherzustellen, dass die Ertüchtigung des Siemensparks rechtzeitig zur Fertigstellung der 
Baumaßnahme abgeschlossen ist – auch wegen der Bedeutung der Freiflächen. Auch die anvisier-
te Bezirkssportanlage auf dem Gelände des Siemensparks sollte so schnell wie möglich fertigge-
stellt werden.

Zusätzlich fordern wir Räumlichkeiten für Arztpraxen und für Versorgung des täglichen Bedarfs 
(Lebensmittelmarkt, Bäckerei, Apotheke, …).

Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Es muss gewährleistet sein, dass mindestens 30 % der Gesamtwohnfläche als geförderter und so-
zialorientierter Wohnraum dauerhaft zur Verfügung steht. 



Für eine Erhöhung der Baumasse um 35 % und der Wohneinheiten um 37 % im Vergleich zum 
Masterplan 2016 sind das Standard-Förderdelta aus einem Zwischenfall der SOBON 2012 und 
2017, sowie lediglich zusätzlich 70 preisgedämmte Wohneinheiten zu wenig. Bei der in Frage ste-
henden Gewährung einer solchen Baumasse muss die langfristige Sicherung von bezahlbarem 
Wohnraum im Vordergrund stehen. Der Investor ist aufgerufen, hierzu weitergehende Vorschläge 
zu unterbreiten. Andernfalls kann sich der BA 19 eine Erhöhung der Baumasse im geplanten Um-
fang nicht vorstellen.

Die EOF-Wohnungen sollten über das ganze Planungsgebiet verteilt und nicht nur im MK und WA 
1 nachgewiesen werden.

Bildung

Positiv zu bewerten ist die Fertigstellung der Grundschule und des Gymnasiums an der Gmunder 
Straße bzw. Aidenbachstraße. Allerdings ist die Planung einer in absehbarer Entfernung befindli-
chen Realschule nirgends in Sicht. Hier besteht allerdings ein hoher Bedarf.
Noch bevor die Wohnungen des Campus Süd bezugsfertig werden, ist sicherzustellen, dass nach-
weislich ausreichend Kindergarten- und Grundschulplätze in unmittelbarer Nähe sowie Plätze in 
den weiterführenden Schulen zur Verfügung stehen.

Kultur

Im Areal sind vielfältige Möglichkeiten für ein gesellschaftliches Miteinander aller Generationen, 
wie für kulturelle Aktivitäten vorzusehen. Der zu erwartende große Zuzug in die neuen Wohnquar-
tiere erfordert dabei besonders für Jugendliche und junge Erwachsene ausreichende Angebote an 
Freizeit- und Kultureinrichtungen anzubieten. Deren Umfang und Gestaltung sollten in Abstimmung
mit den Planungen für das Stadtquartierszentrum Ratzingerplatz/Aidenbachstraße, Junges Quar-
tier Obersendling, dem Kunst- und Kulturprojekt an der Helfenrieder Straße und dem Kinderhaus 
am Ratzingerplatz entwickelt werden sowie diese ergänzen. Entsprechende Initiativen und Pläne 
sind zu fördern.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen  
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